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Norm

ASVG §40

ASVG §107

ASVG §298

BSVG §18

BSVG §72 Abs1

BSVG §146

Rechtssatz

Die bloße Mitteilung, daß meldep ichtige Umstände nicht bekannt seien, ergibt noch keinen Aufschluß darüber, daß

dem Meldep ichtigen die von ihm gewünschten Auskünfte verweigert worden wären oder sonst aus triftigen Gründen

nicht erlangt werden konnten; durch eine solche Mitteilung allein ist für den Versicherungsträger nämlich nicht

erkennbar, ob sich der Leistungsempfänger nur einer Meldep icht entziehen wollte oder dieser P icht wegen

bestehender Hindernisse nicht nachkommen konnte, in welchem Fall dem Versicherungsträger vorgeworfen werden

könnte, nicht rechtzeitig von sich aus Erhebungen über die meldepflichtigen Tatsachen angestellt zu haben.
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